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Mach ich seit Jahren so - Nachteile gibts keine (du musst bei Beantragung auf jeden Fall eine
Steuererklärung im folgenden Jahr machen - aber das machst du sicherlich sowieso). Außerdem
muss man einmal zum Finanzamt gehen und sich das eintragen lassen. Dafür gibts jeden Monat
mehr Geld statt erst im Mai des Folgejahres. Der Staat gibt mir auch kein zinsloses Darlehn -
also warum sollte ich ihm eins geben? 
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